RAHMENVERTRAG
Zwischen der
Streit® GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen Streit

Lahnstraße 27-29

64625 Bensheim

und der
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

Körperschaft des öffentlichen Rechts

vertreten durch den Präsidenten Dr. Udo Lenke

Albstadtweg 9
70567 Stuttgart

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen: 
Präambel: 
Die Vertragsparteien schlossen am 01.09.1998 einen Rahmenvertrag über die betriebsärztli​che und sicherheitstechnische Betreuung der Kammermitglieder der Landeszahnärztekam​mer Baden-Württemberg. Der Rahmenvertrag vom 01.09.1998 wird im gegenseitigen Einver​nehmen durch den folgenden Rahmenvertrag ersetzt: 
§ 1 
Vertragsgegenstand

1. Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg verpflichtet die Streit® GmbH unter Bezug auf § 19 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), die Obliegenheit für jedes Kammer​mitglied gemäß den Unfallverhütungsvorschrift BGV A 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (grund- und anlassbezogene Betreuung bzw. Regelbetreuung) zu erbringen. 

2. Dieser Rahmenvertrag gilt für alle im Kammerbereich der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ansässigen Zahnarztpraxen.

3. Der Auftrag für jedes diesem Rahmenvertrag beitretendes Kammermitglied kommt durch Einzelvertrag zwischen dem/der Praxisinhaber/-in und der Streit® GmbH zustande. Die Form des Einzelvertrages ist Bestandteil dieses Rahmenvertrages (Anlagen 1 und 2).
§ 2 
Umfang der Leistungen in der grund- und anlassbezogenen 
sowie in der Regelbetreuung 

1. Bei Zahnarztpraxen mit bis zu 10,0 Beschäftigten richtet sich der Umfang der betriebs​ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 3 dieses Rahmenvertra​ges; die Betreuung erfolgt durch grund- und anlassbezogene Betreuung. 

2. Bei Zahnarztpraxen mit mehr als 10,0 Beschäftigten richtet sich der Umfang der betrieb​särztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 4 dieses Rahmen​vertrages; die Betreuung erfolgt durch die Regelbetreuung. 

3. Für die Feststellung der effektiven Beschäftigtenzahl einer Zahnarztpraxis ist der Schwel​lenwert im Sinne des § 2 Abs. 5 BGV A 2 zu beachten. Es gilt nach BGV A 2 folgendes:

a) Für eine Vollzeitkraft bzw. eine Kraft, die mehr als 30 Std. in der Woche arbeitet gilt der Faktor 1,0.

b) Für eine Arbeitskraft, die zwischen 20 und 30 Std. in der Woche arbeitet gilt der Faktor 0,75. 

c) Für eine Arbeitskraft, die nur bis zu 20 Std. in der Woche arbeitet gilt der Faktor 0,50. 

Die jeweilige Anzahl der Beschäftigten pro Beschäftigungsform wird mit dem ent​sprechenden Faktor der Beschäftigungsform multipliziert und abschließend werden alle Ergebnisse der verschiedenen Beschäftigungsformen der Zahnarztpraxis zusammen​addiert, um den Schwellenwert zu erlangen.
§ 3 
Besondere Pflichten der Streit® GmbH im Rahmen 
der grund- und anlassbezogenen Betreuung sowie der Regelbetreuung

1. Die Streit® GmbH nimmt für das sich mit einem Einzeldienstleistungsvertrag verpflichten​de Kammermitglied die Aufgaben wahr, die sich für einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit aus dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ergeben. Richtlinien für den Inhalt der Aufgaben sind insbesondere § 3 und § 6 ASiG in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Streit® GmbH stellt das erforderliche, nach §§ 4, 7 ASiG qualifizierte  Per​sonal und die sächliche Ausstattung.
2. Die Streit® GmbH stellt den angeschlossenen Kammermitgliedern ein Internetportal sowie ei​ne Service-Hotline, die zu den üblichen Geschäftszeiten besetzt ist, zur Verfügung. 

3. Die Streit® GmbH nimmt die Aufgaben wahr, die sich aus der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 2 ergeben.

4. Die Streit® GmbH dokumentiert ihre Leistungen, so dass bei behördlichen Kontrollen und bei Kontrollen der Berufsgenossenschaften keine Rechtsnachteile für die Landeszahn​ärztekammer Baden-Württemberg und ihre Kammermitglieder entstehen.
5. Die Streit® GmbH erbringt auf besondere Anforderung der Kammermitglieder auch zu​sätzliche über den Umfang der BGV A 2 hinausgehende Leistungen, die gesondert ver​einbart und berechnet werden müssen. Es handelt sich dabei in der Arbeitsmedizin um: 

· spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach anderen Gesetzen und Verordnungen
· betriebliche Gesundheitsförderungen (z. B. Rückenschule, Ernährungsberatung)
· Lehrtätigkeiten zu Themen des Gesundheitsschutzes 

· Umweltmedizinische Beratung und Begutachtung

· Umsetzung der Biostoffverordnung

· Beratung zu Hygienefragen.
In der Sicherheitstechnik:

· arbeitsplatz- und umweltrelevante Messungen 

· Mitwirkung bei der Erstellung von Brandschutz- und Katastrophenschutzpläne

· Erstellung von Fluchtwege- und Rettungsplänen

· Übernahme von Beauftragtenfunktionen

· Beratungsleistungen zu dem Sachgebiet Umweltschutz

· Lehrtätigkeit und Vortragstätigkeit zu o. g. Aufgaben

· Sachkundigen- Sachverständigentätigkeiten, welche im Rahmen der Inbetriebnahme und Instandhaltung einer Zahnarztpraxis erforderlich sind 

· Beratung zu Hygienefragen 

· Bearbeitung von Sicherheitsdatenblättern

· Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung.
Eine Aufstellung der Leistungen und der dafür anfallenden Kosten ist in Anlage 5 bei​gefügt.

§ 4 
Pflichten der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

1. Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg gibt der Streit® GmbH alle erforderli​chen Informationen und Auskünfte, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind.

2. Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg informiert die Streit® GmbH rechtzeitig über alle Veränderungen, die sich bei ihr ergeben und deren Kenntnisnahme für die Streit® GmbH zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

3. Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg wird ihre Kammermitglieder über die neue Rechtslage und die Möglichkeiten nach der BGV A 2 informieren. 

§ 5
Schweigepflicht

1. Die Streit® GmbH verpflichtet die für sie tätigen Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits​sicherheit sowie das eingesetzte Hilfspersonal, über alle Angelegenheiten, die im Rah​men der Betreuung und Beratung der Kammermitglieder offenbart werden, insbesondere über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Stillschweigen zu bewahren. Außerdem sichert die Streit® GmbH einen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Daten​schutz bei sich oder Dritten für die in ihrem Auftrag gespeicherten Daten zu. Die Streit® GmbH verpflichtet sich keine Daten, die ihr im Rahmen eines Einzeldienstleistungsvertra​ges bekannt geworden oder von ihr erhoben worden sind, an Dritte weiterzugeben. 
2. Die Streit® GmbH ist berechtigt, Daten, die sie im Rahmen ihrer vertraglichen Pflichten bei den Kammermitgliedern erhebt, bei sich zu speichern, unter Einhaltung der Bestimmun​gen des Datenschutzes. Dies gilt insbesondere für die Gefährdungs​beurteilung. 
§ 6 
Haftung

1. Die Streit® GmbH haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, der schuldhaften Verlet​zung wesentlicher Vertragspflichten sowie Ansprüchen nach dem Produkthaftungsge​setz. 

2. Soweit die Streit® GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen gegenüber der Landeszahnärzte​kammer Baden-Württemberg und deren Kammermitgliedern für Schäden haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist die Haftung der Streit® GmbH - soweit gesetzlich zulässig - auf die Leistung der Betriebshaftpflichtversicherung begrenzt, d.h. je Schadensfall auf einen Betrag von höchstens 1.000.000,- Euro pauschal für Personenschäden und € 200.000,-, für Sach- und Vermögensschäden.
§ 7
Honorar

1. Für die Erfüllung der Aufgaben nach § 2 bezahlt jedes angeschlossene Kammermitglied ein Honorar. Der dafür zu zahlende Honorarsatz ergibt sich aus der Anlage 5 dieses Rahmenvertrages.

2. Zusätzliche Leistungen gemäß § 3 Ziff. 5 dieses Rahmenvertrages, die durch die Kam​mermitglieder beauftragt werden, werden nach jeweils vorheriger Vereinbarung geson​dert nach Anlage 5 in Rechnung gestellt.

§ 8 
Bestimmung des Bedarfs und Nichterfüllung 
1. Der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit stellen ihre Leistung für die Kammermitglieder, die mit der Streit® GmbH einen Einzeldienstleistungsvertrag abge​schlossenen haben, zur Verfügung. Hierzu erfolgt eine vorherige Terminvereinbarung zwischen dem Betriebsarzt bzw. der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Kammermitglieds im vorgesehenen Betreuungsintervall von 5 Jahren der Grund​betreuung bzw. 3 Jahre der Regelbetreuung bei bis zu 20 Beschäftigten.

2. Sollte ein Kammermitglied, der die grund- und anlassbezogene Betreuung gewählt hat, die Schwelle von 10,0 Beschäftigten übersteigen, so ist dies der Streit® GmbH unverzüg​lich schriftlich mitzuteilen.

§ 9 
Konkurrenzschutz
Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg oder ein Kammermitglied sind nicht be​rechtigt, einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit der Streit® GmbH während oder nach Ablauf des Vertrages innerhalb einer Sperrfrist von zwei Jahren einzu​stellen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung seitens der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg verpflichtet sich diese, eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,- Euro an die Streit® GmbH zu zahlen.
§ 10 
Dauer und Kündigung des Rahmenvertrags
1. Der Rahmenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündi​gung hat schriftlich per eingeschriebenen Brief zu erfolgen. 

2. Dieser Rahmenvertrag ist die Geschäftsgrundlage für die zwischen der Streit® GmbH und den Kammermitgliedern der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg abzuschlie​ßenden Einzeldienstleistungsverträge. 
3. Für die bereits abgeschlossenen ungekündigten Einzeldienstleistungsverträge gilt folgendes:

a. Jedes einzelne bisher von der Fa. Streit® GmbH betreutes Kammermitglied erhält als Vertragspartner von der Fa. Streit® bis zum 28.02.2007 einen neuen Einzel​dienstleistungsvertrag nach Anlage 1 dieses Rahmenvertrages einschließlich der ersten Rechnung über die Grundpauschale in Höhe von EUR 25,--  zugesandt. 
· Bezahlt das Kammermitglied den Rechungsbetrag, so stimmt es damit der Modifizierung seines bisherigen Einzeldienstleistungsvertrages im Rahmen des neuen Modells der grund- und anlassbezogenen Betreuung zu. 

· Hat die einzelne angeschlossene Praxis mehr als 10,0 Beschäftigten (nach der Berechnung gemäß § 2 Abs. 3 dieses Vertrages), so teilt das Kammermit​glied dies bis zum 31.03.2007 der Fa. Streit® GmbH mit und erhält dann ein Angebot zum Abschluss eines Einzeldienstleistungsvertrages über die Regel​betreuung. 
b. Jede einzelne bisher von der Fa. Streit® betreutes Kammermitglied hat das Recht seinen Einzeldienstleistungsvertrag mit der Fa. Streit® außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung entfaltet ihre Wirkung sofort. Die schriftliche Kündigungserklärung muss bis zum 

20. März 2007

bei der Fa. Streit® GmbH eingegangen sein.

4. Das Kündigungsrecht der einzelnen Kammermitglieder der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg richtet sich ansonsten nach den Kündigungsvorschriften der mit die​sen abgeschlossenen Einzeldienstleistungsverträgen.

§ 12 
Schlussbestimmungen

1. Als Vertragsbeginn wird der 01.02.2007 vereinbart. 

2. Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält eine unterschriebe​ne Ausfertigung. 

3. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder wer​den, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

4. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

5. Gerichtsstand ist Sitz der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. 

Stuttgart/Bensheim, den 
……………………………………..


……………………………………….
Jürgen Streit, Geschäftsführer


Dr. Udo Lenke, Präsident
Streit® GmbH                                  


Landeszahnärztekammer 

Baden-Württemberg

Anlage 1 zum Rahmenvertrag

D I E N S T L E I S T U N G S V E R T R A G
über arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung nach der 

grund- und anlassbezogenen Betreuung bis 10,0 Vollbeschäftigte 

Zwischen der 

STREIT® GmbH

vertreten durch Herrn Geschäftsführer Jürgen Streit

Lahnstraße 27-29

64625 Bensheim

  und der


(nachfolgend „Streit® GmbH“ genannt)
wird in Anlehnung an den Rahmenvertrag mit der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und der Streit GmbH folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 
Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber verpflichtet die Streit® GmbH Leistungen gemäß § 19 ASiG, in Anlehnung an die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ BGV A 2 und deren rechtsnachfolgenden Vorschriften zu erbringen. 

§ 2 
Aufgaben der Streit® GmbH

1. Die Streit® GmbH erfüllt die Aufgaben, die sich aus den §§ 3 und 6 ASiG ergeben. Die Durchführung erfolgt entsprechend der grund- und anlassbezogenen Betreuung der BGV A 2 für „Betriebsärzte“ und „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und deren rechtsnachfolgen​den Vorschriften.

2. Die Streit® GmbH terminiert ihre Leistungen in Absprache mit dem Auftraggeber.

3. Eine Gefährdungsbeurteilung alle 5 Jahre schriftlich erstellt. Auf Wunsch des Auftraggebers können zusätzliche Leistungen gegen entsprechendes Ent​gelt vereinbart werden.

§ 3 
Aufgaben des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber gibt der Streit® GmbH alle erforderlichen Informationen und Auskünfte, die zur Erfüllung der Leistung notwendig sind.

2. Sobald die Zahl von rechnerisch 11 Vollzeitkräften seitens des Auftraggebers erreicht wird, ist dies der Streit® GmbH unverzüglich und schriftlich mitzuteilen.

§ 4 
Schweigepflicht und Datenschutz

1. Die Streit® GmbH verpflichtet alle ihre Mitarbeiter zur absoluten Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihr im Rah​men der Tätigkeit für den Auftraggeber zur Kenntnis gelangen. Weiterhin sichert die Streit® GmbH einen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Datenschutz für die bei sich oder Dritten in ihrem Auftrag gespeicherten Daten zu. Die Streit® GmbH ver​pflichtet sich keine Daten, die ihr im Rahmen eines Einzeldienstleistungsvertrages be​kannt geworden oder von ihr erhoben worden sind, an Dritte weiterzugeben. 
2. Die Streit® GmbH ist berechtigt Daten, die sie im Rahmen ihrer vertraglichen Pflichten bei dem Auftraggeber erhebt, bei sich zu speichern, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes. Dies gilt insbesondere für die Gefährdungsbeurteilung. 

§ 5 
Haftung

1. Die Streit® GmbH oder ihre Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz und grobe Fahrläs​sigkeit, gleich aus welchem Rechtsgrund. 

2. Soweit die Streit® GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen gegenüber dem Auftraggeber für Schäden haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist die Haftung auf die Leistung der Betriebshaftpflichtversicherung begrenzt, d.h. je Schadensfall auf einen Betrag von höchstens 1.000.000,- € pauschal für Personenschäden und 200.000,- € für Sach- und Vermögensschäden.

§ 6 
Honorar

1. In der Grundbetreuung wird die Erstellung oder Aktualisierung der Gefährdungsbeurtei​lung ausgeführt. 

2. Pro Gefährdungsbeurteilung fällt eine Pauschale in Höhe von 80,00 € an. Darin sind die Kosten für die An- und Abfahrt enthalten. 

3. Bei anlassbezogener Betreuung, die vom Auftraggeber angefordert wird, fällt ein Honorar pro begonnener halber Stunde in Höhe von 40,00 € an. 
4. Pro 5-jähriges Intervall der Grundbetreuung wird eine Grundpauschale von 125,00 € er​hoben. Diese wird durch jährliche Zahlungen in Höhe von 25,00 € beglichen. Bei Beendi​gung des Vertrages vor Ablauf eines Intervalls sind die noch ausstehenden Kosten der Grundpauschale sofort fällig und zu begleichen. 

5. In der Grundpauschale sind jährlich 5,00 € für die Bereitstellung der Service- Hotline so​wie des Internetportals. Die Grundpauschale ist nicht rückerstattungsfähig und wird je​weils zu Beginn des Vertragsjahres fällig und in Rechnung gestellt. 

6. a) 
Die Einsatzzeit wird grundsätzlich nur nach erbrachter Leistung in Rechnung 
gestellt. Es sei denn, dass Terminabsagen des Auftraggebers nicht mindestens zehn 
Arbeitstage vor dem vereinbarten Termin erfolgen, in diesem Falle werden 40,00 € in 
Rechnung gestellt. 

b) 
Hat der Auftraggeber einen der angemeldeten Besuchstermine dreimal abgelehnt, so 
gilt die Betreuung als erbracht und der Betrag von 80,00 € wird in Rechnung gestellt.

7. Die oben genannten Honorare sowie die Grundpauschale verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Honorar wird sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig.

8. Die Preise haben nur für Mitglieder der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg Gültigkeit.

§ 7
Beschäftigungsbedingung

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die bei der Streit® GmbH tätigen oder tätig gewesenen Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit während einer Sperrfrist von 2 Jahren nach deren Austritt bei der Streit® GmbH als Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeits​sicherheit anzustellen oder diese eigenständig zu bestellen bzw. die betriebsärztliche und die sicherheitstechnische Betreuung in sonstiger Weise durch diese vornehmen zu lassen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Auftraggeber zu einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,- Euro.

§ 8
Beginn und Ende des Vertrages

1. Der Vertrag tritt am __________ in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden, jedoch frühestens zwei Jahre nach Vertragsabschluß.
3. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sie muss durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

4. Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, bei Tod des Auftraggebers bzw. bei Verkauf der Praxis oder bei Wechsel des Praxisinhabers.

5. Eine schriftliche Bestätigung des Erhalts der Kündigung erfolgt nicht.

§ 9 
Schlussbestimmungen

1. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

2. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 


Die Anzahl Ihrer Beschäftigten beträgt: 

(Ort, Datum)

................................................................. 
.............................................................
(Unterschrift Streit® GmbH) 

(Unterschrift Auftraggeber)

Anlage 2 zum Rahmenvertrag

D I E N S T L E I S T U N G S V E R T R A G

über arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung nach der 

Regelbetreuung bei mehr als 10,0 Vollbeschäftigten 

Zwischen der 

STREIT® GmbH

vertreten durch Herrn Geschäftsführer Jürgen Streit

Lahnstraße 27-29

64625 Bensheim

  und der


(nachfolgend „Streit® GmbH“ genannt)
wird in Anlehnung an den Rahmenvertrag mit der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und der Streit® GmbH folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 
Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber verpflichtet die Streit® GmbH, Leistungen gemäß § 19 ASiG, in Anlehnung an die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ BGV A 2 und deren rechtsnachfolgenden Vorschriften zu erbringen. 

§ 2 
Aufgaben der Streit GmbH

1. Die Streit® GmbH erfüllt die Aufgaben, die sich aus den §§ 3 und 6 ASiG ergeben. Die Durchführung erfolgt entsprechend der Regelbetreuung der BGV A 2 für „Betriebsärzte“ und „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und deren rechtsnachfolgenden Vorschriften.

2. Die Streit® GmbH terminiert ihre Leistungen in Absprache mit dem Auftraggeber.

§ 3 
Aufgaben des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber gibt der Streit® GmbH alle erforderlichen Informationen und Auskünfte, die zur Erfüllung der Leistung notwendig sind.

2. Sobald die Zahl von 20 Beschäftigten seitens des Auftraggebers überschritten wird, ist dies der Streit® GmbH unverzüglich und schriftlich mitzuteilen.

§ 4 
Schweigepflicht und Datenschutz

1. Die Streit® GmbH verpflichtet alle ihre Mitarbeiter zur absoluten Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihr im Rah​men der Tätigkeit für den Auftraggeber zur Kenntnis gelangen. Weiterhin sichert die Streit® GmbH einen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Datenschutz für die bei sich oder Dritten in ihrem Auftrag gespeicherten Daten zu. Die Streit® GmbH ver​pflichtet sich keine Daten, die ihr im Rahmen eines Einzeldienstleistungsvertrages be​kannt geworden oder von ihr erhoben worden sind, an Dritte weiterzugeben. 
2. Die Streit® GmbH ist berechtigt Daten, die sie im Rahmen ihrer vertraglichen Pflichten bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg erhebt, bei sich zu speichern, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes. Dies gilt insbesondere für die Gefähr​dungsbeurteilung. 
§ 5 
Haftung

1. Die Streit® GmbH und ihre Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz und grobe Fahrläs​sigkeit, gleich aus welchem Rechtsgrund. 
2. Soweit die Streit® GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen gegenüber dem Auftraggeber für Schäden haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist die Haftung auf die Leistung der Betriebshaftpflichtversicherung begrenzt, d.h. je Schadensfall auf einen Betrag von höchstens 1.000.000,- € pauschal für Personenschäden und 200.000,- € für Sach- und Vermögensschäden.

§ 6 
Bedarfsermittlung und Honorar

1. Für die Regelbetreuung werden Einsatzzeiten errechnet. Hierzu wird einmal die Be​schäftigtenzahl des Auftraggebers mit 0,25 multipliziert, um die Anzahl der Betreuungs​stunden des Betriebsarztes pro Jahr festzustellen und dessen Jahreskosten festzu​setzen. Dann wird die Beschäftigtenzahl nochmals mit 0,25 multipliziert, um die Anzahl der jährlichen Betreuungsstunden für die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu ermitteln und deren Jahreskosten. Die sich jeweils ergebenden Einsatzzeiten sind die Mindest-Betreuungszeiten für die Regelbetreuung nach BGV A 2. (vgl. nachstehende Tabelle)

	
	Beschäftigtenzahl
	multipliziert mit Faktor
	Einsatzzeit
	Jahreskosten

	Betriebsarzt
	
	x 0,25
	
	

	Sicherheitsfachkraft
	
	x 0,25
	
	

	Gesamtergebnis
	
	
	
	


2. Pro geleistete Einsatzstunde fällt ein Honorar in Höhe von 80,00 € an. 

3. Pro begonnene halbe Stunde fällt ein Honorar in Höhe von 40,00 € an.

4. a) 
Die Einsatzzeit wird grundsätzlich nur nach erbrachter Leistung in Rechnung 
gestellt. Es sei denn, dass Terminabsagen des Auftraggebers nicht mindestens zehn 
Arbeitstage vor dem vereinbarten Termin erfolgen, in diesem Falle werden pauschal 
40,00 € in Rechnung gestellt. 

b) 
Hat der Auftraggeber einen der angemeldeten Besuchstermine dreimal abgelehnt, so 
gilt die Betreuung als erbracht und eine volle Einsatzstunde wird in Rechnung 
gestellt.

5. Die oben genannten Honorare verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Honorar wird sofort nach Rechnungslegung ohne Abzug fällig.

6. Die Preise haben nur für Mitglieder der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg Gültigkeit.

§ 7 
Beschäftigungsbedingung

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die bei der Streit® GmbH tätigen oder tätig gewesenen Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit während einer Sperrfrist von 2 Jahren nach deren Austritt bei der Streit® GmbH als Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeits​sicherheit anzustellen oder diese eigenständig zu bestellen bzw. die betriebsärztliche und die sicherheitstechnische Betreuung in sonstiger Weise durch diese vornehmen zu lassen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,- €.

§ 8 
Beginn und Ende des Vertrages

1. Der Vertrag tritt am __________ in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden, jedoch frühestens zwei Jahre nach Vertragsabschluß.

3. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sie muss durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

4. Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, bei Tod des Auftraggebers bzw. bei Verkauf der Praxis oder bei Wechsel des Praxisinhabers.

5. Eine schriftliche Bestätigung des Erhalts der Kündigung erfolgt nicht.

§ 9
Schlussbestimmungen

1. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

2. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 


[image: image1]
Die Anzahl der Beschäftigten beträgt (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet):  

(Ort, Datum)
.....................................................
..............................................
(Unterschrift Streit® GmbH) 




(Unterschrift des Auftraggebers)
Anlage 3 zum Rahmenvertrag
Information
Bei Zahnarztpraxen mit bis zu 10,0 Vollbeschäftigten wird ein Vertrag für die grund- und anlassbezogene Betreuung abgeschlossen.

Folgendes ist dabei zu beachten:

Wesentliche Grundlage der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen.

Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung besteht in der Durchführung von Grundbetreuungen und anlassbezogenen Betreuungen. Sie können kombiniert werden.

Grundbetreuungen beinhalten die Unterstützung bei

· der Erstellung bzw.

· der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung.

Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeits​sicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch geschehen, dass der Erstberatende den Sachver​stand des jeweils anderen Sachgebietes hinzuzieht.

Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher Änderung der Arbeitsverhältnisse, spätestens aber nach 5 Jahren wiederholt:

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bleiben unberührt. Die Gefährdungsbeurtei​lung besteht aus einer systematischen Feststellung und Bewertung von relevanten Gefährdungen der Beschäftigten. Aus der Gefährdungsbeurteilung sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzu​leiten.

Die Gefährdungsbeurteilung und die Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erf​orderlichenfalls an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen.

Anlassbezogene Betreuungen:

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener Fachkunde in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen zu lassen.

Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit können unter anderem sein die

· Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

· Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

· grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

· Einführung neuer Arbeitsverfahren,

· Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,

· Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

· Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit,

· Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
· Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.
Anlage 4 zum Rahmenvertrag
Information

Bei Zahnarztpraxen mit mehr als 10,0 Vollbeschäftigten wird ein Vertrag für die Regelbetreuung abgeschlossen.
Folgendes ist dabei zu beachten:

Die Zahnärztin/der Zahnarzt hat Betriebsärzte und Sicherheitsingenieure oder andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der in §§ 3 und 6 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheits​ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) bezeichneten Auf​gaben für die sich aus den Merkmalen der nachstehenden Tabelle ergebenden erforderlichen Mindesteinsatzzeiten schriftlich zu bestellen oder zu verpflichten.

Inhalt und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung müssen sich am Gefährdungspotenzial des Arbeitsplatzes orientieren.

Für Zahnarztpraxen mit 11 bis maximal 20 Beschäftigten ist die Ansammlung der nach der nach​stehenden Tabelle erforderlichen Mindesteinsatzzeiten über einen Zeitraum von drei Jahren zulässig, wenn dies mit der im Betrieb bestehenden Gefährdungssituation vereinbar ist.

Ab 11 Beschäftigten wird die Einsatzzeit von Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft folgender Maßen errechnet: 
1. Anzahl Beschäftigten x 0,25 Std. = Einsatzzeit Betriebsarzt
2. Anzahl Beschäftigten x 0,25 Std. = Einsatzzeit Sicherheitsfachkraft

3. Ab 50 Beschäftigten  x 0,50 Std.= Einsatzzeit Sicherheitsfachkraft (nicht Additiv!) 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die nach speziellen Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, müssen zusätzlich zur Einsatzzeit erbracht werden.

Anlage 5 zum Rahmenvertrag
Honorarregelung

	Nr.
	Leistung
	Kosten
	Grund- und anlass-bezogene Betreuung 
	Bei Regel-

Betreu​ung inkl.
	Preisnachlass

	
	
	
	
	
	11-15 Mitarbeiter
	16 – 20 Mitarbeiter
	Ab 21 Mitarbeiter

	01
	Grundpauschale (inkl. Internetportal, Service-Hotline und Anfahrtspauschale)
	€ 25,00
	erforderlich
	X
	
	
	

	02
	Gefährdungsbeurteilung
	€ 80,00
	erforderlich
	X
	
	
	

	03
	Maßnahmenberatung auf Wunsch
	€ 40,00 (pro angefangener halber Stunde)
	
	
	
	
	

	04
	Maßnahmenbericht auf Wunsch
	€ 20,00
	
	
	
	
	

	05
	Rüstzeit (0,5 Std)
	€ 40,00
	
	X
	
	
	

	06
	Vor-Ort-Begehung
	€ 40,00 (pro angefangener halber Stunde)
	
	X
	
	
	

	07
	Begehungsbericht
	€ 20,00
	
	X
	
	
	

	08
	Beratung vor Ort
	€ 40,00 (pro angefangener halber Stunde)
	
	X
	
	
	

	09
	Untersuchung nach Bildschirmarbeitsplatzverordnung
	€ 28,80
	
	
	20 %
	25 %
	30 %

	10
	Untersuchung G 24 (Hauterkrankungen)
	€ 33,20
	
	
	20 %
	25 %
	30 %

	11
	Untersuchung G 37 (Bildschirmarbeitsplatz)
	€ 46,20
	
	
	20 %
	25 %
	30 %

	12
	Assistenzpersonal
	€ 28,80
	
	
	
	
	

	13
	Anfahrtspauschale pro Termin
	€ 52,00
	
	X
	
	
	

	14
	Untersuch​ung nach Biostoff​verordnung
	Anamnese
	bis 3 Mitarbeiter pauschal € 240,00
	
	
	20 %
	25%
	30 %

	
	
	Beratung im Hinblick auf Tätigkeit
	
	
	
	
	
	

	
	
	Untersuchung im Hinblick auf Tätigkeit
	
	
	
	
	
	

	
	
	Blutentnahme
	Ab dem 4. Mitarbeiter € 78,00
	
	
	20 %
	25 %
	30 %

	
	
	Labor
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dokumentation
	
	
	
	
	
	

	15
	Impfstoff
	Hepatitis A
	€ 51,50
	
	
	3 %
	5 %
	7 %

	
	
	Hepatitis B
	€ 54,90
	
	
	3 %
	5 %
	7 %

	
	
	Hepatitis A/B
	€ 61,00
	
	
	3 %
	5 %
	7 %

	16
	Hygienecheck
	€ 98,00
	
	
	20 %
	30 %
	40 %

	17
	Hygieneplan vom Zahnarzt ausgefüllt
	€ 29,00
	
	
	20 %
	30 %
	40 %

	18
	Hygieneplan von Fachkraft ausgefüllt
	€ 125,00
	
	
	20 %
	30 %
	40 %

	19
	Hygieneberatung
	€ 340,00
	
	
	20 %
	30 %
	40 %

	20
	Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel gem. BGV A 3
	< 50 € 234,00

51-75 € 290,00

76-100 € 325,00

> 100 € 3,65/Stk.
	
	
	10 %
	15 %
	20 %

	21
	Prüfung von Sterilisatoren mittels Bioindikatoren
	€ 5,95/Stck.
	
	
	30 %
	40 %
	50 %

	22
	Erstellen von Flucht- und Rettungswegeplänen
	€ 180,00
	
	
	10 %
	15 %
	20 %

	23
	Unterweisung nach Biostoffverordnung
	€ 45,00
	
	
	20 %
	25 %
	30 %

	24
	Unterweisung nach Gefahrstoffverordnung
	€ 45,00
	
	
	20 %
	25 %
	30 %

	25
	Unterweisung nach Arbeitsschutzgesetz
	€ 35,00
	
	
	20 %
	25%
	30 %


Die oben genannten Honorare sowie die Grundpauschale verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Honorar wird sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig.

Die Preise haben nur für Kammermitglieder der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg Gültigkeit.




























Praxisstempel


(nachfolgend „Auftraggeber“ genannt)
































Praxisstempel


(nachfolgend „Auftraggeber“ genannt)




















1
Verträge – Rahmenverträge – BuS-Dienst
LZK BW 2/2007
LZK BW 2/2007
Verträge – Rahmenverträge - BuS-Dienst
2
© LZK BW 2/2007
Rahmenverträge – BuS-Dienst
Seite 1

